
Hausordnung - Haus der Vereine 
 
 
 Den Schlüssel hat der Hausmeister Gerhard Raith. Der Schlüssel ist am gleichen Tag wieder bei 

ihm abzugeben. 

 Beschädigungen sind sofort dem Hausmeister zu melden 

 Bei Benutzung der Turnhalle muss ein verantwortlicher Betreuer anwesend sein. 

 Die Turnhalle darf nur mit sauberen Hallen-Turnschuhen betreten werden. Straßenschuhe und 

Joggingschuhe sind im Umkleideraum zu wechseln. 

 Hallenfußball ist nur für Jugendliche bis 16 Jahre und nur mit weichem Hallenfußball erlaubt 

 Sportgeräte sind täglich abzubauen und aufzuräumen. 

 Rauchverbot ist im gesamten Gebäude, mit Ausnahme des Aufenthaltsraumes. 

 Getränke sind nur im Aufenthaltsraum erlaubt (Ausnahme spezielle Veranstaltungen) 

 Auf Wertgegenstände hat jeder selbst zu achten. Für Verlust oder Beschädigung wird nicht 

gehaftet. 

 Für die Reinigung im wöchentlich festgelegten Sportbetrieb ist eine Putzfrau zuständig. 

 Bei Veranstaltungen hat der Veranstalter die Reinigung täglich vorzunehmen. 

 außerplanmäßige Benutzung des Hauses der Vereine ist mit dem Vorsitzenden des 

Arbeitskreises oder dem Hausmeister abzustimmen. 

 

 

gez. Gerhard Raith 
Sarching, Dezember 2003  

 
 

 

 
 

 
Gerhard Raith 

Gameritweg 7 
93092 Sarching 

 

09403-4474  
 

 

 


